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D1
Außenanlagen öffentliche Räume

und
Außenanlagen mit Publikumsverkehr

Checklisten für die Neuplanung
A1: Öffentliche Gebäude, Arbeits-, Freizeit- und Vergnügungsstätten
B1: Barrierefreies Wohnen
C1: Rollstuhlgerechtes Wohnen
D1: Außenanlagen öffentliche Räume, Außenanlagen mit Publikumsverkehr
Entsprechende Checklisten für bestehende Anlagen und Gebäude: A2, B2, C2, D2

Diese Listen sind vom DIPB auf der Grundlage
• der DIN-Normen für barrierefreies Bauen (DIN 18024 und DIN 18025, jeweils Teil 1 und

Teil 2)
• der vom Finanzministerium Baden-Württemberg herausgegebenen

„Checkliste zur Überprüfung von Planungen und bestehenden Gebäuden“
• eig ener Erfahrungen
in Zusammenarbeit mit Architekten, Betroffenen und den zuständigen Ämtern der Stadt
Stuttgart, unter Federführung des Stadtplanungsamts und unter Mitwirkung der
Architektenkammer BW erstellt worden.

Erläuterungen:

Die Liste ist in vier Abschnitte gegliedert.
I. Allgemeine Grundsätze
II. Anforderungen an die Entwurfsplanung
III. Anforderungen an die Ausführungsplanung
IV. Anforderungen an die Ausstattung

*   ist Bestandteil der DIN 18024 Teil 1 (Stand Januar 1998)

+   beruht auf Erfahrungen oder ist Bestandteil anderer DIN-Normen, z.B. 18024 Teil 2

Anmerkungen:
Erläuterungen sind kursiv geschrieben.
Bewegungsflächen dürfen sich überlagern.

b = breit/Breite h = hoch/Höhe t = tief/Tiefe
l = Länge ≥ = größer/gleich ≤ = kleiner/gleich

Eugenstr. 42, 70794 Filderstadt, Tel: 0711/706336,                      
Fax:0711/2205633  info@dipb.de   www.DIPB.de
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I. Allgemeine Grundsätze
Verkehrsflächen

Bewegungsflächen
dürfen sich überlagern, ausgenommen vor Fahrschachttüren

• Dim ension: b ≥ 400 cm und t ≥ 250 cm
als Verweilfläche auf Schutzinseln oder Fahrbahnteilern von
Hauptverkehrsstraßen

* * *

• Dim ension: b ≥ 300 cm und t ≥ 200 cm
als Verweilfläche auf Füssgängerüberwegen und Furten von
Erschließungsstraßen

* * *

• Dim ension: t ≥ 250 cm
entlang von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel * * *

• Dim ension: b ≥ 150 cm und t ≥ 150 cm
als Wendemöglichkeit, Ruhefläche, Verweilplatz, am Anfang
und am Ende einer Rampe, vor Haus- und
Gebäudeeingängen, vor Fernsprechstellen, Notrufanlagen,
Serviceschaltern, Dienstleistungautomaten, Briefeinwürfen,
Ruf- und Sprechanlagen, Durchgängen, Kassen und
Kontrollen, vor und neben Ruhebänken,
Bedienungsvorrichtungen, vor und nach Fahrtreppen,
Fahrsteigen und Aufzügen Rahmensperren und
Umlaufschranken, vor Fahrschachttüren Bewegungsfläche so
groß wie Grundfläche des Fahrkorbs, mindestens, b ≥ 150 cm
und t ≥ 150 cm, keine Überlagerung mit anderen Bewegungs-
flächen, nicht gegenüber abwärtsführender Treppen und
Rampen

* * *

• Dim ension: t ≥ 150 cm
neben der Längsseite des Kraftfahrzeuges auf Pkw-
Stellplätzen für Rollstuhlfahrer

* * *

• Dim ension: b ≥ 150 cm
neben Treppenauf- und abgängen; Auftrittsfläche der obersten
Stufe ist nicht anzurechnen

* * *

• Dim ension: b ≥ 130 cm
zwischen Umlaufschranken * * *

• Dim ension: b ≥ 120 cm
zwischen Radabweisern einer Rampe * * *

• Dim ension: b ≥ 90 cm
bei Durchgängen neben Kassen und Kontrollen * * *
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Begegnungsflächen

• Dim ension: b ≥ 200 cm, t ≥ 250 cm
Hauptwege, Geh- und Nebenwege auf Sichtweite oder
≤ 1800 cm für die Begegnung von Rollstuhlbenutzern.

* * *

• Dim ension: b ≥ 180 cm, t ≥ 1800 cm
Gehwege neben Baustellensicherung auf Sichtweite, Flure
und Wege ab 1500 cm Länge für die Begegnung von
Rollstuhlbenutzern

* * *

Gehwege (s.a. DIN E 32984)
Lichtraumprofil bei öffentlich zugängigen Grünanlagen und
Spielplätzen

• Haupt wege b ≥ 150 cm, h ≥ 230 cm * * *
• Nebenw ege b ≥ 90 cm, h ≥ 230 cm * * *
Gehwegbreite

• b ≥ 300 cm
im Umfeld von Kindergärten, Schulen, Freizeiteinrichtungen,
Einkaufszentren, Pflegeeinrichtungen, Fußgängerüberwegen
und Furten etc.

* * *

• b ≥ 200 cm
an Sammelstraßen * * *

• b ≥ 150 cm
in allen sonstigen Fällen, z.B. Wohnstraßen * * *

• Ausnahme: Hauptgehwege im Bereich öffentlich zugängiger
Grünanlagen und Spielpätzen dürfen situationsbedingt auf
l ≤ 200 cm auf b ≥ 120 cm beschränkt werden

* * *

Längsgefälle (g längs)

• ≤ 3% bei Gehwegen ohne Verweilplätze + + +
• > 3% und ≤ 6%: in Abständen von ≤ 10 m

Ruhefläche l ≥ 150 cm mit ≤ 3% Gefälle * * *

• bei schwierigen topographischen Verhältnissen mit stärkerem
Gefälle: Hilfen oder ausgeschilderte, geeignete Umgehung
anbieten

+ + +

Quergefälle (q quer)

• ≤ 2% im Bereich von Grundstückszufahrten bis ≤ 6% möglich * * *
Gehwege an anbaufreien Hauptverkehrsstraßen durch ≥ 75 cm
breiten Schutzstreifen abgrenzen * * *
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Muldenrinnen f (Stich) ≤ 1/30 ihrer Breite * * *
In Anlieger- und Sammelstraßen Höhenunterschied der Kanten
zwischen Fahrbahn und Gehweg ≥ 3 cm
Auf ausreichend viele Überquerungsmöglichkeiten, d.h.
Kantenhöhe = 3 cm achten!

* * *

Bei Höhenunterschieden sowohl Rampen als auch Stufen
vorsehen
Bei großen Steigungen sind Stufen z.B. für Beinprothesenträger
oft besser zu bewältigen.

+ + +

Niveaugleiche, nebeneinanderliegende Geh- und Radwege

• Trennung durch Begrenzungsstreifen ≥ 50 cm * * *
• Begrenzungsstreifen taktil und optisch unterscheidbar * * *

Verweilplatz
Überdachte Verweilplätze (Ruheflächen und -bänke) z.B. im
Bereich von Gehwegen, Treppen- und Rampenanlagen + + +

Fahrbahnbegrenzungen bei Zugängen,
Fussgängerüberwegen und Furten auf gleicher Ebene

Höhe

• 3 cm, z.B. an Überquerungsstellen, Schutzinseln und
Fahrbahnteilern, Gehwegsüberfahrten und
Grundstückszufahrten, Parkflächen, Taxistellplätzen
(Maßtoleranz 2-4 cm)

* * *

Kante

• geradlinig (nicht gekrümmt), rechtwinklig zur Überque-
rungsrichtung, optisch abgesetzt * * *

Sichtfeld/Sichtdreiecke

• wartende Personen vom fließenden Verkehr her wahrnehmbar * * *
• Sicht hindernisse (z.B. Bepflanzung) h ≤ 50 cm * * *

Fussgängerüberwege
Breite

• ≥ 300 cm * * *
Verweilfläche auf Schutzinseln

• ≥ b 400 cm und t ≥ 250 cm an Hauptverkehrsstraßen * * *
• b ≥ 300 cm und t ≥ 200 cm an Erschließungsstraßen * * *
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Überquerungsstellen

• rechtwinklige Anordnung zur Fahrbahn * * *
• im Bereich von Sichtdreiecken: Sichthindernisse (z.B. Bepflan-

zung) h ≤ 50 cm * * *

Abdeckungen von Entwässerungseinrichtungen sollen die Benut-
zung von Gehhilfen nicht erschweren + + +

keine Abdeckungen von Entwässerungseinrichtungen im
Überquerungsbereich * * *

Gleisbereiche durch 3 cm Höhenversatz gekennzeichnet +
Haltestellen ÖPV und Bahnsteige

Höhenunterschied und Abstand Fahrgastraum zu Bahnsteig bzw.
Haltestelle ≤ 3 cm an mindestens einem Zugang (nach DIN)
In der Praxis nicht immer exakt zu realsieren, jedoch
größtmögliche Annäherung unabdingbar.

* * *

Ausgleich größerer Abstände und/oder Höhenunterschiede

• durch bauliche Maßnahme * * *
• dur ch fahrzeugtechnische Maßnahme * * *
Abgrenzung des Haltestellenbereichs vom übrigen
Verkehrsbereich

• mit einem Absatz ≥ 3 cm * * *
• k ontrastreich * * *
Keine Querung von Bewegungsflächen an Haltestellen durch
Radwege * * *

Witterungsschutz (mit Raum für Rollstuhlnutzer) und
Sitzgelegenheit (Sitzhöhe 45 cm bis 48 cm) * * *

Wege in Park- und Freizeitanlagen, Spielplätze
• alle Ziele auch stufenlos erreichbar * * *
• in seitlich abfallendem Gelände absturzsicher * * *
• bei g längs > 3% und ≤ 6% in Abständen von ≤ 10 m

ebene Ruhefläche ≥ 150 cm Länge * *

• Beg egnungsflächen b ≥ 200 cm und l ≥ 250 cm in Sichtweite,
max. Abstände ≤ 18 m * * *

• in Kreuzungsbereichen kontrastreiche und taktile
Orientierungshilfen *
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Hauptwege

• g längs ≤ 4% * * *
• q quer ≤ 2% * * *
• geländebedingte Beschränkung der Wegbreite auf ≥ 120 cm,

auf einer Länge von ≤ 200 cm möglich * * *

• Sitzgelegenheiten in Abständen ≤ 100 m * *
Nebenwege

• g längs ≤ 6% * * *
• q quer ≤ 2% * * *
• Beg egnungsflächen b ≥ 200 cm und l ≥ 250 cm in Sichtweite * * *

Parkplätze
3% der Stellplätze behindertengerecht nach DIN 18025-1,
mindestens jedoch ein Stellplatz * * *

Übergang vom Stellplatz zum Gehweg etc. entweder ebenerdig
oder Aufkantung ≤ 3  cm (der Rollstuhlfahrer sollte zwischen
Autositz und Rollstuhlsitz möglichst niveaugleich wechseln
können)

* * *

Zugänge, Durchgänge
Rotationstüren allein genügen nicht, es muss zusätzlich
mindestens eine Drehflügeltüre vorhanden sein * *

Drehkreuzfreier Zugang zu den Bahnsteigen, Haltestellen usw. + +
Untere Türanschläge, wenn technisch unbedingt erforderlich
≤ 2 cm * *

Ausstattung
Erreichbarkeit aller Bedieneinrichtungen (z.B. Schalter,
Rufknöpfe, Ampelanforderung, Tastaturen usw.)
Bedienelemente * * *
• h = 85 cm über Oberkante Belag * * *
• an fahrbar * * *
• Abstand der Bedieneinrichtung zu seitlich die

Bewegungsfläche einschränkenden Gegenständen
(Laternenpfahl, Hauswand, Mauervorsprung, Heizkörper usw.)
≥ 50 cm (besser ≥ 70 cm)

* * *
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Bodenbeläge

• Bei jeder Witterung leicht und erschütterungsarm befahrbar
und begehbar, griffig für den Blindenstock. * * *

Infrastruktur/Spezifische Einrichtungen
Zu Sanitäranlagen

• Mindestens eine öffentlich zugängige Sanitäranlage nach
DIN 18024-2 in Park- und Freizeitanlagen, bei Spielplätzen
außerhalb einer Wohnanlage in erreichbarer Nähe.
Bei ebenen Geländeverhältnissen in der Regel nicht weiter als
350 m, bei schwieriger Topographie entsprechend näher.

* * *

• Grundsätzlich als drei getrennte Anlagen auszuführen
(Damen-, Herren- und Behinderten-WC, letzteres idealerweise
kombiniert mit einer Babywickelmöglichkeit)
Bei Integration in normale geschlechtszugeordnete Anlagen
gibt es Probleme mit andersgeschlechtlichen Begleitpersonen.

+ + +

Notrufanlagen, öffentliche Fernsprechstellen
Auffindbar für Blinde und Sehbehinderte * * *
Wettergeschützt * * *
Weg zur Notrufeinrichtung bzw. Fernsprechstelle

• st ufenlos * * *
• Untergrund bei jeder Witterung bequem und gefahrlos zu

begehen bzw. zu befahren * * *

• b ≥ 90 cm * * *
• g längs ≤ 6% * * *
• q quer = 0 % * * *

II. Anforderungen an die Entwurfsplanung
Türen/Tore

Abmessungen

• lichte Durchgangsbreite aller Türen b ≥ 90 cm * * *
• lichte Höhe aller Türen h ≥ 210 cm + + +
• Abst and Türgriff/Wand ≥ 50 cm (besser ≥ 70 cm) * *
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Bewegungsflächen

• vor Drehflügeltüren:
b ≥ 150 cm und t ≥ 150 cm auf der aufschlagenden Seite
b ≥ 150 cm und t ≥ 120 cm auf der Gegenseite

* *

• v or Schiebetüren:
b ≥ 190 cm und t ≥ 120 cm * *

Abstand Griff/Wand außen + innen ≥ 50 cm (besser ≥ 70 cm) * *
Windfanggröße
t ≥ ca. 200 cm zuzüglich Öffnungsmaß der Tür, unabhängig von
einer Kraftbetätigung

+ +

Öffnungsrichtung bei Türen von Toilettenräumen, Dusch- und
Umkleidekabinen nach außen * * *

Treppen
Zusätzlich Rampe oder Aufzug * * *
Notwendige Treppen nicht gewendelt * * *
Durchgangshöhe unter Treppen ≥ 230 cm * * *

Rampen
g längs ≤ 6% * *
q quer ± 0 * *
Bei g längs > 3% in Abständen von ≤ 6m ebene Ruhefläche mit
l ≥ 150 cm. * *

Bei Steigungen ≥ 3% zusätzlich Treppenanlage (z.B. für Beinpro-
thesenträger oft leichter zu bewältigen) +

Nutzbare Breite

• b ≥ 120 cm * * *
Auch bei ungünstiger Witterung nutzbar (griffige Oberfläche) * * *
In Verlängerung der Rampe keine abwärtsführende Treppe * * *
Keine unnötigen Umwege + + +

Aufzüge
Fahrkorb:

• lichte Breite b ≥ 110 cm * *
• licht e Tiefe t ≥ 140cm (besser t ≥ 160 cm) * *
• lichte Türbreite b ≥ 90 cm * *
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Fahrsteige
Neigungswinkel ≤ 7% * * *
Geschwindigkeit ≤ 0,5 m/s * * *
Vorlauf und Nachlauf ≥ 3 Paletten
Beim Griffwechsel zwischen den Greifreifen der Antriebsräder
und den Bremshebeln bewegt sich der Rollstuhl im Gefälle
zwangsläufig abwärts.

+ + +

Feste Treppe zusätzlich vorhanden * *
Absprache der maximalen Belastbarkeit der Paletten mit dem
Hersteller.
Ein Elektro-Rollstuhl wiegt ohne Insasse durchschnittlich
 ≥ 100 kg.

+

Fahrtreppen
Steigungswinkel ≤ 30% + +
Geschwindigkeit ≤ 0,5 m/s * *
Vorlauf ≥ 3 Stufen * *
Nachlauf ≥ 2 Stufen + +
Feste Treppe zusätzlich vorsehen + +
Aufzug und/oder Rampe zusätzlich vorsehen * * *

Sanitärräume
Nach DIN 18024-2

WC

• Bewegungsfläche vor WC

b min. 150 cm und t min. 150 cm * *
• Bew egungsfläche neben WC

beidseitig b ≥ 95 cm und t ≥ 150 cm * *
• Abstand Wand Vorderkante WC = 70 cm

Ermöglicht seitliches Umsetzen von Rollstuhl auf WC. *
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Pkw-Stellplätze
Gute Plazierung, in der Nähe des Eingangs/Aufzugs (kurze
Wege) + + +

Stellplatzbreite ≥ 350 cm
Bei seitlich nutzbarer Freifläche ab 150 cm Breite (z.B. Gehweg)
reicht eine Stellplatzbreite von 250 cm. Die Freifläche sollte
jedoch entsprechend markiert bzw. gesichert sein (Poller o.ä.).

* * *

bei Längsanordnung ≥ 1 Parkplatz mit l ≥ 750 cm und b ≥ 250 cm * * *
Spielbereiche, Erlebnisbereiche, Einrichtungen usw.

• für Blinde und Sehbehinderte auffindbar *
• für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen etc. erreichbar * *
• für Rollstühle und Kinderwagen befahrbare, befestigte Wege

≥ 90 cm breit in Sand-, Matsch-, Wasser- und sonstigen
Spielbereichen

* *

III. Anforderungen an die Ausführungsplanung
Treppen

Kontrastreiche Gestaltung der Trittkanten

• bei Treppenläufen > 3 Stufen: erste und letzte Trittstufe mit
einem 50 mm bis 80 mm breitem Streifen markiert * *

• bis zu 3 Stufen: Markierung aller Stufen * *
Handlauf

• beidseit ig des Treppenlaufs
Auch Menschen mit halbseitigen Behinderungen, z.B. nach
Schlaganfall etc., sollen Treppen in jeder Richtung vorwärts
und sicher begehen können.

* *

• in 85 cm Höhe, jedoch Umwehrung/Absturzsicherung gemäß
LBO Ba-Wü bis h = 90 cm hochführen * *

• Durchmesser 3 cm bis 4,5 cm. * *
• innerer Handlauf am Treppenauge nicht unterbrochen * *
• äußerer Handlauf in 85 cm Höhe 30 cm waagerecht über den

Anfang und das Ende der Treppe hinausragend * *

• taktile Hinweise an Anfang und Ende der Handläufe zur Kenn-
zeichnung der Geschoßebenen *
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In mehrgeschossigen Gebäuden große, kontrastreiche sowie
taktile Geschoß- und Wegebezeichnungen zur Orientierung *

Ausreichende Beleuchtung (blend- und schattenfrei) * * *
Frei stehende Treppen durch Sockel o.ä. gesichert * * *
Unterseite des untersten Treppenlaufs bis ≤ 230 cm geschlossen * * *
Lichte Breite ≥ 150 cm, empfohlen ≥ 250 cm * * *
Keine Unterschneidungen der Stufen * *
Griffige Oberfläche * * *
An freien Stufenenden ≥ 2 cm Aufkantung * * *

Aufzüge
Ruftasten vom Rollstuhl aus bedienbar

• anfahrbar für den Rollstuhl
Abstand der Bedieneinrichtung zu seitlich die
Bewegungsfläche einschränkenden Gegenständen (Wand,
Mauervorsprung, Papierkorb etc.) ≥ 50 cm (besser ≥ 70 cm)

* *

• h = 85 cm * *
Sanitärräume

Nach DIN 18024-2, s.a. Checklisten A1 bzw. A2 * *
Pkw-Stellplätze

Bei im Freien gelegenen Parkplätzen: Belag für Rollstühle und
Gehstützen geeignet (z.B. keine Rasengittersteine, kein Kies
etc.)

� � �
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IV. Anforderungen an die Ausstattung/Einrichtung
Orientierungshilfen/Hinweise

Leitpflasterung/taktile sowie optisch kontrastreiche Hinweise (s.a.
E DIN 32984):

• bei Richtungsänderungen/Wegkreuzungen * * *
• vor verkehrsberuhigten Straßenräumen, * * *
• vor Fussgängerüberwegen, Zugängen * * *
• vor abgesenkten Borden * * *
• zu Haltestellen des ÖPNV, Taxiständen * * *
• vor Treppen und Rampen * * *
• z u Verweilplätzen * * *
• vor Hindernissen, z.B. auch Kunstwerken (Objekten,

Plastiken), Bodenfreiheit bedeutet Verletzungsgefahr, die DIN
18024-1 fordert hier

*

⇒ 3 cm hoher Sockel entsprechend den Außenmaßen oder *
⇒ Bodenabstand größtes Außenmaß (ohne Unterschneidung)

bis 10 cm *

⇒ bei Unterschneidungen: 15 cm breite Tastleiste mit der
Oberkante in 25 cm Höhe über dem Boden, entsprechend
dem maximalen Außenmaß

*

• v or Gebäudezugängen * * *
• v or Fluranschlußtüren * * *
• v or Aufzugsanlagen * * *
• vor Sanitärräumen * * *
Hinweisschilder

• Kontrastreich, aber blendfrei lesbar *
• Symbole/Schrift in ausreichender Größe *
• Schr ift erhaben/abtastbar *
• in Augenhöhe (ca.150 cm bis 165 cm), aber nicht

verletzungsgefährdend angebracht +

• Fluchtwege markiert durch Lichtbänder bzw.
richtungsweisende Beleuchtung sowie durch im Gefahrenfall
schaltbare Tonsignale

+ + +
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Informationstafeln in Punktschrift (Braille) +
Tastbare Umgebungsmodelle +
Bezeichnung spezieller Wege (Rampen, stufenlose Zugänge,
Aufzüge) * * *

Markierungen (Zebrastreifen, Parkflächen, Leitlinien etc.)
dauerhaft ausgebildet
Beschichtung ist besser als Farbe

* * *

Haltestellen ÖPV

Streckennetz- und Fahrplan-Information

• für Sehbehinderte groß, kontrastreich, blendfrei lesbar *
• für Blinde taktil oder akustisch wahrnehmbar *
• für Rollstuhlfahrer, Kleinwüchsige und Kinder erkennbar *
Erkennbarkeit der einfahrenden Linie für Blinde und
Sehbehinderte (akustisch, optisch) +

Poller

• Höhe ≥ 60 cm + + +
• kontrastreich zur Umgebung +
Ampelanlagen

• nach DIN 32981 und RiLSA für Blinde/Sehbehinderte nutzbar
durch akustisches Signal, Vibrationsplatte oder Rota-
tionsscheibe etc.
In Wohngebieten kann akustisches Signal zu Belästigungen
der Anwohner führen.

*

• Schalt ung bei Querungsgeschwindigkeit ≤ 80 cm/s * * *
Treppen

• ≥ 3 Stufen erste und dritte Trittstufe mit 50 mm bis 60 mm
breiten Streifen über gesamte Trittbreite optisch
kontrastierend markiert,
> 3 Stufen alle Stufen markiert

* *

• Niveauwechsel: rechtzeitige Anzeige durch taktile und optisch
konstrastierende Aufmerksamkeitsfelder nach E DIN 32984 * *
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Rampen
Rampe und Zwischenpodest mit min. 10 cm hohen
Radabweisern * *

Handläufe

• Beidseitig an Rampe und Zwischenpodest * * *
• in 85 cm Höhe, jedoch Umwehrung/Absturzsicherung gemäß

LBO Ba-Wü bis h = 90 cm hochführen * * *

• Durchmesser d 3 cm bis 4,5 cm * * *
Handläufe und Radabweiser 30 cm über Anfang und Ende der
Rampe hinausragend * * *

Aufzüge
Nach DIN 18024-2, s.a. Checklisten A1 bzw. A2 * * *

Sanitärräume
Nach DIN 18024-2, s.a. Checklisten A1 bzw. A2 * *

Bedienungselemente (von Notrufanlagen,
öffentlichen Fernsprechstellen, Taxi-Rufsäulen,
Briefkästen, Codekarten-, und anderen Automaten)

Bedienungsanleitung/Beschriftung

• k ontrastreich * * *
• groß * * *
• taktil oder akustisch *
• zusätzlich in Punktschrift (Braille) +
Bedieneinrichtungen

• in 85 cm bis 105 cm Höhe * *
• Abstand der Bedieneinrichtung zu seitlich die

Bewegungsfläche einschränkenden Gegenständen
(Hauswand, Leitplanke, Bäume, Spielgeräte etc.) ≥ 50 cm
(besser ≥ 70 cm)

* + +

• Automat unterfahrbar in einer Tiefe von ≥ 30 cm und einer
lichten Höhe von ≥ 67 cm +
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Tastatur

• er haben * * *
• m it gerundeten Kanten * * *
• leicht benutzbar bei eingeschränkter Greiffunktion * * *
• Sensortasten mit glatter Oberfläche als alleiniges

Bedienungselement unzulässig * * *

• für blinde und sehbehinderte Menschen leicht erkennbar und
nutzbar (s.o. Bedienungsanleitung und Beschriftung *

Ablageflächen in Höhe = 85 cm + + +
Beleuchtung

Blend- und schattenfrei * * *
Bei Verkehrsflächen und Treppen höhere Ausleuchtung als nach
DIN 5035-2 * * *

Beleuchtung des Fußgängerüberweges von übriger Straßenbe-
leuchtung farblich unterschieden + + +

Pkw-Stellplätze
Parkplatzkennzeichnung

• deutlich sichtbare Beschilderung � � �
• gut sichtbare, eindeutige Bodenmarkierung � � �
Feuerschutztüren in Tiefgaragen automatisiert * *

Baustellensicherung
An Gehwegen, Notwegen

• in 100 cm Höhe (Oberkante), 10 cm breite Absperrschranken * * *
• zusätzlich 10 cm hohe Tastleisten in 25 cm Höhe (Oberkante),

Unterkante (bei Rohren, Mitte Rohrquerschnitt) ≤ 15 cm * * *

• Lichtraumprofil b ≥ 120 cm, h ≥ 230 cm * * *
Absperrung

• fest, standsicher, keine Flatterleinen * * *
• Abstand zur Baugrube ≥ 30 cm * * *
• T astleiste für Blindenstock *
• O berkante Abschrankung ≥ 100 cm *
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Baugrubenabdeckungen

• Bef ahrbar +
• Br eite ≥ 120 cm + +
• Belast barkeit ≥ 200 kg (Elektrorollstühle haben ein

Leergewicht von durchschnittlich >100 kg) +

• Auf fahrkante ≤ 3 cm + +




